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Gemal’ § 8 Registrierkassensicherheitsverordnung mussen registrierkassen-
pflichtige Unternehmen einen Jahresbeleg erstellen. Im Hinblick auf die Er-
stellung und notwendige Uberprifung des Jahresbeleges einer Registrier-
kasse bis spatestens 15. Februar sind gewisse Aspekte zu berucksichtigen.

a.) Erstellung des Jahresbeleges

Der Jahresbeleg ist mit der Signaturerstellungsein-
heit (= Sicherheitskarte) durch Eingabe des Wertes
0 zu erstellen. Somit ist der Jahresbeleg ein soge-
nanntes “Null-Dokument” und tragt eine Signatur
(zB in Form von einem QR-Code). Der Jahresbeleg
ist gleichzeitig der Monatsbeleg fur Dezember.

Basierend auf dem Jahresbeleg kann die Steuerbe-
horde prufen, ob die Registrierkasse den gesetzli-
chen Anforderungen entspricht und ein entspre-
chender Manipulationsschutz gegeben ist. Grund-
satzlich muss ein Ausdruck des Jahresbeleges 7
Jahre aufbewahrt werden. Wenn die Registrier-
kasse den Jahresbeleg elektronisch erstellt und
Uber das Registrierkassen-Webservice an Finanz-
Online Ubermittelt, ist laut BMF-Homepage ein
Ausdruck nicht erforderlich.
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b.) Uberprifung des Jahresbeleges

Der erstellte Jahresbeleg muss laut BMF-
Homepage bis spatestens 15. Februar entweder
mittels BMF Belegcheck-App oder automatisiert
Uber ein Registrierkassen-Webservice Uberpruft
werden.

Bitte beachten Sie, dass eine verspatete Uberpri-
fung des Manipulationsschutzes der Registrier-
kasse als Finanzordnungswidrigkeit ausgelegt wer-
den konnte.

Bei Fragen oder Unterstlutzung im Zusammenhang
mit der Erstellung und Uberprifung des Jahresbe-
leges stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.



Wolfgang Hornich
Senior Manager, Tax
T +43 1 31332-3303
whornich@kpmg.at

kpmg.at

Anja Kirisits
Associate, Tax

T +43 1 31332-3361
akirisits@kpmg.at

Andreas Kronawetter
Senior Manager, Tax

T +43 1 31332-3423
akronawetter@kpmg.at

© 2018 KPMG Alpen-Treuhand GmbH, 6sterreichisches Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhangiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative
(,KPMG International”), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Printed in Austria. KPMG und das
KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.



	Überprüfung des Jahresbeleges  Ihrer Registrierkasse
	Gemäß § 8 Registrierkassensicherheitsverordnung müssen registrierkassenpflichtige Unternehmen einen Jahresbeleg erstellen. Im Hinblick auf die Erstellung und notwendige Überprüfung des Jahresbeleges einer Registrierkasse bis spätestens 15. Februar sin...


